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Unterschrift des Vollmachtgebers:______________________________

Vertretungsvollmacht  (Bitte nur ausfüllen, wenn Sie jemanden damit bevollmächtigen Sie an-, ab- oder umzumelden)

Frau / Herr _________________________________ wird bevollmächtigt die An-, Ab- / Ummeldung für die o.g. Personen durchzuführen.

Ort, Datum Unterschrift eines / einer Meldepflichtigen  oder B evollmächtigten

Zu 
lfd. 
Nr.

Art **) Seriennummer Ausstellungsbehörde Ausstellungsdatum          
Tag-Monat-Jahr

gültig bis                             
Tag-Monat-Jahr

Personalausweis / Pass / Passersatz      **) PA= Personalausweis / RP= Reisepass / KP= Kinderreisepass / PE= Passersatz / SO= Sonstige

Zu 
lfd. 
Nr.

Art **) Seriennummer Ausstellungsbehörde Ausstellungsdatum          
Tag-Monat-Jahr

gültig bis                             
Tag-Monat-Jahr

Personalausweis / Pass / Passersatz       **) PA= Personalausweis / RP= Reisepass / KP= Kinderreisepass / PE= Passersatz / SO= Sonstige

weibl. Familienstand *  Staatsangehörigkeitmännl. Religion

Neue Wohnung Tag des 
Einzugs:

Bisherige Wohnung                                                                           
(Bei Zuzug aus dem Ausland bitte die letzte Anschrift im Inland angeben)

PLZ, Gemeinde PLZ, Gemeinde (bei Zuzug aus dem Ausland: Staat angeben)

Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungs- oder Appartementnummer Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungs- oder Appartementnummer

Bei Zuzug aus dem Ausland, letzte Anschrift im Bundesgebiet

Nein Ja, und zwar als

Die Anmeldung bezieht sich auf folgende Personen:                     
Familiennamen (ggf. auch abweichende Geburtsnamen)   

Vornamen Geburtstag und 
Geburtsort

weibl. Familienstand *  Staatsangehörigkeitmännl. Religion

NebenwohnungHauptwohnungWird die bisherige Wohnung beibehalten?

männl. Religionweibl. Familienstand *  Staatsangehörigkeit

weibl. Familienstand *  männl. Religion

Familiennamen (ggf. auch abweichende Geburtsnamen)   

SterbetagFür verheiratete, verwitwete oder eine 
Lebenspartnerschaft führend 

Tag und Ort der Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft

männl. Religionweibl. Familienstand *  Staatsangehörigkeit

Wichtig! Bitte denken Sie bei der Anmeldung an die W ohnungsgeberbestätigung! (Download unter: www.lemgo.net)

Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zw ei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzu melden. § 17 Abs. 1 BMG                               
Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend au fgeführten Daten ist § 23 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG).

Familienstand LD= ledig  //  VH= verheiratet  // VW= verwitwet  //  GS= geschieden  //  LP= Lebenspartnerschaft  //  LV= Lebenspartner verstorben  //                                      
LA= Lebenspartnerschaft aufgehoben

An-, Ab- / Ummeldung

Minderjährige, ledige Kinder, die mit zuziehen
Geburtstag und 

GeburtsortVornamen

männl. Religionweibl. Familienstand *  

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit



                                                               Hinweise zum Meldeschein

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an da s Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswe hr  Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 
36 Absatz 2 Satz 1 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der 
Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes können 
sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: 1. Familienname 2. Vornamen 3. gegenwärtige Anschrift. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft du rch den Familienangehörigen eines 
Mitglieds dieser Religionsgesellschaft Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 
BMG widersprechen zu können. Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten 
übermitteln: 1. Vor- und Familiennamen, 2. Geburtsdatum und Geburtsort, 3. Geschlecht, 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft, 5. derzeitige Anschriften, 6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 7. Sterbedatum. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 
Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimm ungen  Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 
50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu widersprechen. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 
BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 
BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die 
Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus  Anlass von Alters oder Ehejubiläen an Mandatsträge r, Presse oder Rundfunk  Es erfolgt ein 
Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Verlangen Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft 
erteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 3. Doktorgrad, 4. Anschrift sowie 5. Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Da-
tenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 3. Doktorgrad und 4. 
derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

6. Belehrung zu § 202a StGB gemäß § 23 Absatz 5 BMG  Es erfolgt eine Belehrung zu § 202a des Strafgesetzbuches für die anmeldende Person bei 
Anmeldung mehrerer Personen gemäß § 23 Absatz 5 BMG: „Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie berechtigt sind, die Daten aller auf dem Melde-
schein eingetragenen meldepflichtigen Personen entgegenzunehmen. Der unberechtigte Empfang von Daten unter Vorspiegelung einer Berechtigung ist 
eine Straftat, die gemäß § 202a des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird."

7. Hinweis aufgrund von Landesdatenschutzgesetzen Hinweise bei der Erhebung von Meldedaten können nach dem jeweiligen Landesdatenschutzge-
setz verpflichtend sein. Dies kommt für die landesrechtlichen Regelungen in Betracht, nach denen für die Erfüllung von Aufgaben der Länder weitere als die 
in § 3 BMG aufgeführten Daten und Hinweise erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. Die Datenschutzgesetze der Länder enthalten Aufklä-rungs- 
bzw. Hinweispflichten für den Fall, dass personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben werden. In diesem Falle ist sie über den 
Verwendungszweck aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen auch den Empfänger der Daten. Werden die Daten auf-
grund einer Rechtsvorschrift erhoben, so ist die betroffene Person in geeigneter Weise über diese aufzuklären. Soweit eine Auskunftspflicht besteht oder 
die Angaben die Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen sind, ist die betroffene Person hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben, 
hinzuweisen.

8. Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung v on Daten  Anlässlich der Eintragung von Auskunftssperren weisen die Meldebehörden auf andere 
Ausforschungs-möglichkeiten Dritter hin, damit von der betroffenen Person ggf. weitere, eigene Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Dem 
Antragsteller soll bewusst gemacht werden, dass seine Daten möglicherweise bei anderen öffentlichen Stellen wie dem Finanzamt, dem Jugendamt und bei 
Gericht gespeichert sind und ggf. weitere Möglichkeiten zur Sperrung von Daten bestehen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der Sperrung von Daten in 
anderen öffentlichen Registern wie dem Ausländerzentralregister oder dem zentralen Fahrzeugregister. Wenn Anhaltspunkte für die Gefährdung einer Frau 
bestehen, zum Beispiel durch häusliche Gewalt, Zwangsprostitution oder „Gewalt im Namen der Ehre“, soll die Meldebehörde auf das bundesweite 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (www.hilfetelefon.de, Tel.: 08000116016) hinweisen.


